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Einreicher: Kreisvorstand DIE LINKE. Stralsund 8 
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Fusion der Kreisverbände Vorpommern-Rügen und Stralsund 12 

 13 

 14 

Der Parteitag möge beschließen: 15 

 16 

1. Die Fusion der Kreisverbände Vorpommern-Rügen und Stralsund wird nicht 17 

vollzogen, da zwischen den beiden Kreisverbänden kein Einvernehmen erzielt 18 

werden konnte. Das Einvernehmen der Kreisverbände ist laut Landessatzung § 7 19 

Absatz 4 Voraussetzung für eine Entscheidung des Landesparteitages. 20 

 21 

2. Eine Beschlussfassung über die Fusion der Kreisverbände Vorpommern-Rügen 22 

und Stralsund durch den Landesparteitag nach § 13 Abs. 3 Satz 2 Bundessatzung 23 

der Partei DIE LINKE („Zwangsfusion“) ist politisch kontraproduktiv, ein Verstoß 24 

gegen das Parteiengesetz der Bundesrepublik Deutschland und damit nicht 25 

vereinbar mit dem innerparteilichen Demokratiegebot aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 3 26 

des Grundgesetzes. 27 

 28 

3. Die Kreisverbände Vorpommern-Rügen und Stralsund bleiben in ihrer derzeitigen 29 

Struktur bestehen und behalten somit ihre Rechte und Pflichten entsprechend der 30 

Bundes- und Landessatzung bei. Eine enge Zusammenarbeit beider Kreisverbände 31 

wird seitens des Kreisverbands Stralsund unverändert begrüßt. 32 

 33 

 34 

Begründung: 35 

Erfolgt mündlich. 36 

 37 
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 Abstimmungsergebnis: 50 

Ohne 

Veränderungen 

Mit 

Veränderungen 

Für Gegen Enthaltung 
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